
Fassung der vorberatenden Kommission 
 
 
Gegenvorschlag II 
 
 
 
Thurgauische Volksinitiative „Ja zu einer intakten Thurgauer Kulturlandschaft“ 
(Gesetzesinitiative zu § 17a und 72a Planungs- und Baugesetz)“ 
 
 
 
Gesetz betreffend die Änderung des Planungs- und Baugesetzes 
 
Der Erlass RB 700 (Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 2011) (Stand 
1. Januar 2015) wird wie folgt geändert: 
 
I. 
 
§ 18 Abs. 1 Ziff. 1a (neu) 
 
1a. Bestimmungen über eine Mindestausnützung; 
 
§ 122a (neu) 
 
Gesamtfläche des Siedlungsgebietes 
 
1Nach der Anpassung des kantonalen Richtplans an Artikel 38a Absatz 1 und Artikel 
8a Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung darf die im Richtplan 
festgesetzte Gesamtfläche des Siedlungsgebietes bis zum 31. Dezember 2040 nicht 
vergrössert werden. 
 
II. 
 
Dieses Gesetz tritt auf einen durch den Regierungsrat zu bestimmenden Zeitpunkt in 
Kraft. 
 
 
 
 


